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Nicht immer bringen Scherben Glück. Zum Glück haben wir
für Sie die passende Lösung.

Gerling trägt Ihr Risiko:
Gerling tritt für Bruchschäden an Verglasungen ein und trägt die
Kosten für Lieferung und Einsetzen von Ersatzmaterial gleicher
Art und Qualität.

Versichert gelten alle Verglasungen, und zwar:
Gebäude- und Mobiliarverglasungen der Wohnung oder des
Einfamilienhauses, jedoch ohne Beleuchtungskörper. Künstlich
bearbeitete Gläser (jedoch keine Hohlgläser) sind mitversichert.
Kunststoffe (Scheiben und Platten) sind mitversichert.

Gebäudeverglasungen:

•  Glasscheiben von:

− Fenstern
− Türen
− Balkonen
− Loggien
− Terrassen
− Veranden
− Wintergärten
− Brüstungen
− Wänden
− Dächern
− Sonnenkollektoren
− Duschkabinen
− Wetterschutzvorbauten

•  Glasbausteine

•  Profilbaugläser

•  Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff

Mobiliarverglasungen:
•  Glasscheiben von:

− Bildern
− Schränken
− Vitrinen
− Stand-, Wand- und Schrankspiegeln

•  Glasplatten

•  Glasscheiben und Sichtfenster von:

− Öfen
− Elektro- und Gasgeräten

•  Glas-Keramik-Kochflächen

•  Glasscheiben von Aquarien und Terrarien

Mitversichert sind außerdem
Sonderkosten für Gerüste, Kräne, Beseitigung von Hindernissen
bis zu 2.000 EUR je ersatzpflichtiges Schadenereignis.

Nicht versicherbar
sind Oberflächenbeschädigungen wie Kratzer oder Flecken. Auch
für Schäden an optischen Gläsern, Hohlgläsern, Beleuchtungs-
körpern und Handspiegeln kann kein Ersatz geleistet werden.

Ihr Privat-Versicherer

Glas-Pauschalversicherung
Wenn bei Ihnen zu Hause alles in Scherben liegt ...


